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 Veröffentlicht am 28.06.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §7 Abs1;

Rechtssatz

Die Regelung des § 7 AVG über die Befangenheit von Verwaltungsorganen läßt die Frage der Behördenzuständigkeit

unberührt. Auch kennt § 7 AVG keine Anordnung, wonach dann, wenn sich der Leiter einer Beh wegen Befangenheit

seines Amtes zu enthalten hätte, auch sämtliche Beamte dieser Beh ausgeschlossen wären (Hinweis E 13.12.1988,

88/05/0140).
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